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Abfallinformationsbulletin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daten der Spezialabfuhren im Jahre 2010: 
 
Häckseltour: Fr, 12.03. 
 
Grünabfuhr: gemäss Plan inliegend 
 
Altmetall: Fr, 19.03. / 22.10. 
 
Altpapier:  Mi, 13.01. / 10.03. / 16.06. / 08.09. / 03.11. 
 
 

Die ordentliche Kehrichtabfuhr 
findet jeden Mittwoch statt. 

 
 
 

Sämtlich abzuführendes Material muss jeweils bis  
spätestens um 07.00 Uhr des Abfuhrtages bereit stehen. 

 



Grünabfuhrdaten 2010 Mo, 18.01. /   1. 
 Mo, 15.03. /   2. 
 Mo, 29.03. /   3. 
Die Grünabfuhr sammelt:           Mo 12.04. /   4. 
 Mo, 26.04. /   5. 
• Astwerk, bis 4 cm ∅ „gebündelt“ Mo, 10.05. /   6. 
• Stauden, Gebüsch, Schilf, max. 1 m Länge, "gebündelt!" Mittwoch, 26.05. /   7. 
• Rasen, Heckenschnitt, Laub, Schnittblumen, Topfpflanzen Mo, 07.06. /   8. 
• Rüstabfälle von Gemüse, Obst und Nüssen, Eierschalen Mo, 21.06. /   9. 
• Kaffeesatz, Teesatz inkl. Filter Mo, 05.07. / 10. 
• Verbrauchte Topfpflanzenerde Mo, 19.07. / 11. 
• Haustiermist – ohne Hundekot und Katzenstreu! Mo, 02.08. / 12. 
• Übriger Gartenabraum Mo, 16.08. / 13. 
  Mo, 30.08. / 14. 
 Mo, 13.09. / 15. 
Folgendes wird nicht abgeführt: Mo, 27.09. / 16. 
 Mo, 11.10. / 17. 
• Speiseresten Mo, 25.10. / 18. 
• Wurzelstöcke über 4 cm ∅ Mo, 08.11. / 19. 
• Blacken, Winden, Disteln und Steine Mo, 22.11. / 20. 
• Keine stinkenden, faulen Materialien (Falsche Lagerung!)  Mo, 06.12. / 21. 
• Keine Hunde- und Katzenstreue! 
• Metalle, Kunststoffe, verleimte oder bemalte Holzabfälle 
• Papier, Karton, Plastikteilchen, Zigarettenschachteln etc. 
• Ziegel und Ziegelstücke sowie Tontöpfe 
 

Behälter und Bünde für die Grünabfuhr: Bruttogewicht max. 18 kg 
 

Kehricht- bzw. Plastiksäcke werden nicht angenommen  
(Ausnahme Grüngutsäcke resp. Gartenbags oder Gartentaschen)! 

 
Schlechte Lösungen sind: 
 
• Holzharassen (Hervorstehende Nägel, Verletzungsgefahr!) 
• Kunststoffpapierkörbe (Kleiner ∅, sehr schlecht zu entleeren) 
• Kleine Plastikeimer (Klein, Kondenswasserbildung, Zeitverlust) 
 
 
Gute Lösungen sind: 
 
• Kunststoffcontainer der Marke 

Ochsner (Farbe grün) 
• Gemüseharassen aus Kunststoff 
 
 

 Kunststoffcontainer 
 

Vorläufig wird auf die Einführung der Grüncontainer verzichtet. 
 

Die Weisungen sind gemäss Abfallentsorgungsreglement einzuhalten. 
 



Häckseltour, Freitag 12. März 2010 
 

"Der Häckseldienst der Gemeinde Mörigen dient als Instrument 
zur Förderung der Kompostierung am Ort der Abfallentstehung". 

 
Die Gemeinde Mörigen stellt Ihnen seinen Häckseldienst zur Verfügung. 
Voraussetzung ist jedoch, dass: 
 
• Sie in der Gemeinde Mörigen wohnen 
 

• Sie das Material für die Häckseltour bis 5. März 2010 über die Gemeinde-
verwaltung anmelden. Flugblatt mit Anmeldetalon folgt im Februar 2010 

 

• Das Schnittgut spätestens um 07.00 Uhr des Abfuhrtages bereitsteht und keine 
Wurzelballen, Steine, Erde, Tontöpfe usw. enthält 

 

• Das Häckselgut im eigenen Garten wiederverwendet wird (es wird kein 
Häckselgut abgeführt) 

 

• Der Baum- oder Heckenschnitt nicht mehr als ca. 3 Ster misst. 
 
Der Häckseldienst benötigt eine Zufahrtsbreite von 2,50 m. Er kann Äste bis maximal 
10 cm Durchmesser verarbeiten. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Hans Hurni der 
ARGE Gemeindedienste Mörigen (Tel. 032 397 11 41) zur Verfügung.  

 
 
 
 

Für folgende Abfälle haben wir Sammelstellen eingerichtet: 
 

Glas, Aluminium, Weissblech, Batterien, 
Nespresso Kaffeekapseln 

 
 

Sie können diese 
Montag - Freitag von 08.00 bis 20.00 Uhr 

Samstag von 09.00 bis 20.00 Uhr 
 

beim Gemeindehaus in den Containern entsorgen. 
 
 

Ausserhalb dieser Zeiten 
darf kein Material entsorgt werden! 

 
Bitte keine Glas- oder Metallabfälle 

auf oder neben den Containern deponieren! 



Altöl geben Sie  
 

jeweils am Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr  
 

vor dem Eingang zum Feuerwehrmagazin ab. 
 
 
 
 

MÜVE-Säcke 
und Vignetten für Säcke und Kleinsperrgutabfälle 

erhalten Sie bei 
Molkerei/Lebensmittel Fankhauser, Schulstrasse 2. 

 
 
 
 

MÜVE-Vignetten für Container  
beziehen Sie bei der 

 Finanzverwaltung Mörigen, Schulstrasse 21.  
 
 

 
 
Auszug aus dem Abfallreglement der Einwohnergemeinde 

Mörigen, gültig seit dem 1. Januar 2001. 
 
 
 
Artikel 32: Widerhandlungen 
 
1. Widerhandlungen gegen das Abfallreglement sowie gegen die gestützt darauf 

erlassenen Verfügungen werden mit Busse bis zu Fr. 1'000.-- bestraft, solche ge-
gen Ausführungsvorschriften des Gemeinderates und gestützt darauf erlassene 
Verfügungen mit Busse bis zu Fr. 300.--. Das Dekret über das Busseneröffnungs-
verfahren in den Gemeinden findet Anwendung. 

 
2. Vorbehalten bleibt die Anwendung der kantonalen und eidgenössischen Strafbe-

stimmungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, 7. Dezember 2009 


